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Zu der von den Abgeordneten Dre REINHART und Genossen 
vom 280 Juni 1985 9 Nro 1469/J, gemäß § 91 des Geschäfts­
or1nungsgesetzes 1975 7 BGBlo Nro 410, eingebrachten schrift­
lichen Anfrage, betreffend die seitens der Exekutive ge­
troffenen Vorkehrungen zwecks Überwachung der Einhaltung 
der Bestimmungen des § 16 StVO 1960 und Planung von Sonder­
maßna....hmen im Hinblick auf den intensiven Sommer·- bzw. Urlaubs­
verkehr, vertrete auch ich die Ansicht 1 daß das "Gefährliche 
Überholen" in der Unfallstatistik eine häufige Ullfallursache 
darstellt und die daraus resultierenden Unfälle sehr oft mit 
hohen Schadenfolgen verbunden sindo 

Die gegenständliche Anfrage kann ich allerdings nur 
im Rahmen der Zuständigkeit meines Ressorts - gemäß Artikel 11 

Abso 1 Zo 4 B-VG ist die Vollziehung der Straßenverkehrs­
ordnung Landessache - beantworten; mir obliegt in diesen 
Angelegenheiten die Organisation, Schulung und Ausrüstung 
sowie die Dienstaufsicht über die Organe der Bundespolizei 
und Bundesgendarmerieo 

Zu 10 und 2.~ Ich vertrete die Ansicht, daß zu. den wirksamsten 
Maßnahmen, um die Verkehrsteilnehmer zur Ein­
haltung der Bestimmung des § 16 StVO zu veranlassen, 
der vermehrte Einsatz von motorisierten Zivil­
streifen und Standposten an crtlich bekannt 
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gefährlichen Straßenstellen zählt. 
Die Bemühungen meines Ressorts sind daher darauf 

gerichtet p für die verstärkte Überwachung des fließenden 
Verkehrs p insbesondere auch im Hinblick auf die 
Einhaltung der Bestimmung des § 16 StVO, während 
des Sommer- und Urlauberreiseverkehrs genügend 
Exekutivbeamte zur Verfügung stellen zu können. 

So wurden gemeinsam. mit dem Bundesministerium. 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und den 
Landesregierungen alle Anstrengungen unternommen, 
um die nicht unbedingt von Exekutivorganen wahr­
zunehmenden Tätigkeiten (Transportbegleitungen, 
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Le~~erer­
hebungen) zu verringern. 

Das Bundesministerium für Inneres arbeitet seit Jahren 
in allen Fragen der Verkehrssicherheit sehr eng mit 
verschiedenen Institutionen, wie den Kraftfahrver­
bänden, dem KfV, der AUVA, der Österro Verkehrs­
werbung und dem ORF zusammen. Diese Institutionen 
werden gebeten, die Öffentlichkeit auf dieses Problem 
aufmerksam zu machen. Da nach meiner Ansicht eine 
besonders nachhaI tige 'Nirkung auf die Verkehrsteil­
nehmer im Wege von Sendungen des Fernsehens erzielt 
werden kann, werde ich mich bemühen, den Verkehrs­
teilnehmern die hohe Verantwortung im Zusammenhang 
mit § 16 Stvo und anderen unfallträchtigen Gefahren 
des Straßenverkehrs, insbesonders im Rahmen der 
ORF-Sendung 1tVORRANG", näherzubringeno 

Das Überholen unter besonderer Rücksichtslosigkeit 
steht unter der erhöhten Strafsanktion des § 99 
Abso 2 litoc StVO. Im § 66 Abso 2 litef KFG wird 
ausgeführt, daß als IVnicht verkehrszuverlässig" 
derjenige gilt, der als Lenker eines Kraftfahr­
zeuges unter besonders gefährlichen Verhältnissen 
oder mit besonderer Rücksichtslosigkeit gegenüber 
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anderen Straßenbenützern gegen die für das 
Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden Ver­
kehrsvorschriften verstoßen hat. Es ist somit 
schon nach der derzeit geltenden Rechtslage mög­
lich, im Anlaßfall sowohl eine höhere Verwal tungs­
strafe zu verhängen als auch die Lenkerberech­
tigung zu entzieheno Dies ist jedoch im Einzel­
fall von der Kraftfahrbehcrde IoInstanz zu be­
urteilen. 

/l~. August 1985 

J 
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